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Niederschrift 

 
über die öffentliche Sitzung des Gemeinderates der Gemeinde 

 
am Dienstag, dem 9. Dezember 2025, 

 
im Bürgersaal des Rathauses Teningen 

 
 

Verhandelt: Teningen, den 9. Dezember 2025 
 
 

Anwesend: 
 

1. Vorsitzender: Bürgermeister Berthold Schuler 
 
2. Gemeinderäte: Christian Bader, Dr. Wolfgang Berke, Britta Endres, Bernhard 

Engler, Stefan Engler, Felix Fischer, Michael Gasser, Pascal 
Heß, Michael Kefer, Dr. Dirk Kölblin, Jutta Lehmann-Kaiser, Her-
bert Luckmann, Johanna Ludwig (ab 18.03 Uhr), Stephan Mick, 
Matthias Nahr, Dr. Peter Schalk, Valentin Schenk, Ralf Schmidt, 
Karl-Theo Trautmann, Dr. Katrin Unger, Bernhard Wieske 

 
3. Beamte, Angestellte usw.: Gemeindeoberrätin Evelyne Glöckler 
 Ortsbaumeister Daniel Kaltenbach bis 19.15 Uhr, 
 einschl. TOP 9 
 Gemeindeoberamtsrätin Nicole Schönstein 
 Gemeindeoberamtsrätin Sarah Kretz bis 18.58 Uhr, 
 einschl. TOP 8 
 Dipl.-Verwaltungswirtin Anja Steiner 
 Verwaltungsfachangestellte Gabriele Mazur zu TOP 4 

(bis 18.27 Uhr) 
 Verwaltungsangestellte Anna Siemens zu TOP 5 und 6 

(bis 18.42 Uhr) 
 Tom Müller, Auszubildender zum Verwaltungsfachan-

gestellten 
 Verwaltungsfachangestellte Andrea Rappenecker 
 Ortsvorsteher Hans-Ulrich Lutz 
 
Nach Eröffnung der Verhandlung stellt der Vorsitzende fest, dass 
 
- zu der Verhandlung durch Ladung vom 1. Dezember 2025 ordnungsgemäß einge-

laden worden ist, 
 
- Zeit, Ort und Tagesordnung für den öffentlichen Teil der Verhandlung am 3. De-

zember 2025 ortsüblich bekanntgegeben worden sind und 
 
- das Kollegium beschlussfähig ist, weil 22 Mitglieder anwesend sind, somit mindes-

tens die Hälfte aller Mitglieder. 
 
Es fehlten als beurlaubt: GR G. Weiser; 
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nicht beurlaubt oder aus anderen Gründen: -/- 
 
Als Urkundspersonen wurden ernannt: Die Unterzeichnenden 
 
Zuhörer: 18 Personen 
 
Beginn der Sitzung: 18:02 Uhr 
 
 
Im Anschluss an die Begrüßung des Bürgermeisters ergriff Gemeinderat Dr. Schalk 
das Wort, gratulierte namens des ganzen Gremiums Herrn Schuler zu dessen heuti-
gem Geburtstag und überreichte ihm ein Weinpräsent. 
 
Danach und vor Eintritt in die Tagesordnung wurden die Tagesordnungspunkte 12 
(Drucksache 772/2025) und 13 (Drucksache 773/2025) durch den Bürgermeister ab-
gesetzt, da die Kostenberechnungen aufgrund des engen Zeitplans noch nicht vorla-
gen. 
 
Hierauf wurde in die Beratung der auf der Tagesordnung stehenden Gegenstände ein-
getreten und Folgendes beschlossen: 
 
 

Tagesordnung: 
 

1. Bekanntgabe von Beschlüssen aus der nichtöffentlichen Gemeinde-
ratssitzung vom 18. November 2025 

 

   
2. Fragen und Anregungen der anwesenden Zuhörenden  

   
3. Bauanträge 761/2025 

   
4. Mieterhöhung für die Gemeindewohnungen zum 01.04.2026 707/2025 

   
5. Rechtsanspruch auf Ganztagesbetreuung an Grundschulen ab dem 

Schuljahr 2026/2027 - Schulkindbetreuung 
705/2025 

   
6. Rechtsanspruch auf Ganztagesbetreuung an Grundschulen ab dem 

Schuljahr 2026/2027 - Ferienbetreuung 
715/2025 

   
7. Bebauungsplan "Emmendinger Straße/Grünmatten" (Neuaufstellung), 

Gemarkung Teningen; 
Aufstellungsbeschluss im vereinfachten Verfahren nach § 13a BauGB 

767/2025 

   
8. 1. Änderung des Bebauungsplans „Wiedlemattenweg", Ortsteil Tenin-

gen;  
Aufstellungsbeschluss im vereinfachten Verfahren nach § 13a BauGB 

760/2025 

   
9. L 114/Autobahnanschlussstelle Teningen - östliche Autobahnauf-

fahrtsrampe; 
Auftrag zur verkehrstechnischen Leistungsfähigkeitsberechnung 

765/2025 
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10. Festsetzung der Verkaufspreise für Baugrundstücke in den Baugebie-
ten "Gereut" (Ortsteil Teningen) und "Ziegelbreite III" (Ortsteil Bottin-
gen) 

766/2025 

   
11. Erlass der Richtlinie zur Vergabe von Wohnbaugrundstücken mit bis 

zu drei Wohneinheiten je Flurstück im Gemeindegebiet Teningen 
762/2025 

   
12. Neubau eines Kunstrasenplatzes des TV Köndringen; 

Grundsatzbeschluss und Einreichung des Förderantrags 
772/2025 

   
13. Generalsanierung der Lechhalle (Ortsteil Teningen); 

Grundsatzbeschluss und Einreichung des Förderantrags 
773/2025 

   
14. Erlass der Eigenbetriebssatzung für den Eigenbetrieb "Abwasserbe-

seitigung" 
763/2025 

   
15. Unvermutete Kassenprüfung bei der Gemeindekasse Teningen 771/2025 

   
16. Annahme von Spenden 768/2025 

   
17. Fragen und Anregungen der anwesenden Zuhörenden  

   
18. Anfragen und Bekanntgaben  

   
 
 

1. 
Bekanntgabe von Beschlüssen aus der nichtöffentlichen Gemeinderatssitzung 
vom 18. November 2025 
 
Die Beschlussfassung zu nachgenannten Tagesordnungspunkten der nichtöffentli-
chen Gemeinderatssitzung vom 18. November 2025 wurde bekanntgegeben: 
 
Genehmigung der Sitzungsniederschriften der öffentlichen und nichtöffentlichen Ge-
meinderatssitzung vom 5. November 2025 
Die Sitzungsniederschriften der öffentlichen und nichtöffentlichen Gemeinderatssit-
zung vom 5. November 2025 wurden unterzeichnet. 
 
Ehrungen 
Der Gemeinderat hat einstimmig beschlossen, entsprechend den Ehrungsrichtlinien 
beim Neujahrsempfang 2026 Persönlichkeiten zu ehren, die sich um das Gemeinwohl 
in besonderer Weise verdient gemacht haben. 
 
Grundstücksangelegenheiten 
Der Gemeinderat hat bei drei Gegenstimmen mehrheitlich beschlossen, zwei Grund-
stücke auf Gemarkung Teningen zum Gesamtpreis von 63.720 Euro zu erwerben. 
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2. 
Fragen und Anregungen der anwesenden Zuhörenden 
 
Thomas Hodel, Vorsitzender des FC Teningen, appellierte an das Gremium, die Fol-
gen des Wasserschadens im Umkleidegebäude an der Ludwig-Jahn-Straße bald-
möglichst beheben zu lassen. In dem Gebäude befindet sich auch die FCT-Vereins-
gaststätte und dem Verein sei sehr an einer zeitnahen Wiederverpachtung gelegen. 
Der Bürgermeister sagte zu, die Angelegenheit zu priorisieren. 
 
 
 

3. 
Bauanträge 
Vorlage: 761/2025 
 
Auf Vorschlag des Technischen Ausschusses hat der Gemeinderat über nach-
genannte Bauanträge wie folgt beschlossen: 
 

Nr. Bauvorhaben Beschluss 

1 Erweiterung der vorhandenen Nah-
wärmeanlage, Flst.Nr. 3247, 
Badstraße 1b, Gemarkung Teningen 

Keine Einwendungen. 
[21 Ja – 0 Nein – 0 Enthaltungen] 
Gemeinderat Luckmann war bei der 
Abstimmung zu diesem Verhand-
lungsgegenstand nicht anwesend. 

2 Neubau eines landwirtschaftlichen 
Schuppens, Flst.Nr. 5009, Wolfgasse 
5, Gemarkung Köndringen 

Keine Einwendungen. 
[20 Ja – 0 Nein – 1 Enthaltung] 
Gemeinderat Luckmann war bei der 
Abstimmung zu diesem Verhand-
lungsgegenstand nicht anwesend. 

3 Errichtung eines Wohnmodulhauses, 
Flst.Nr. 3600, Kaiserstuhlstraße 27, 
Gemarkung Nimburg 

Keine Einwendungen. Hinsichtlich 
der Bebauungstiefe wird gem. § 34 
Abs. 3b BauGB i.V.m. § 36a BauGB 
die Zustimmung erteilt. Die Er-
schließung muss über das Grund-
stück Flst.Nr. 3600 erfolgen. Das 
gemeindeeigene Grundstück 
Flst.Nr. 3809 darf nicht befahren 
werden. 
[21 Ja – 0 Nein – 0 Enthaltungen] 
Gemeinderat Luckmann war bei der 
Abstimmung zu diesem Verhand-
lungsgegenstand nicht anwesend. 

4 Neubau eines Betriebsgebäudes mit 
Werkstatt, Lager und Sozialräumen, 
Flst.Nr. 3841, Fritz-Schieler-Straße, 
Gemarkung Köndringen 

Keine Einwendungen. 
[21 Ja – 0 Nein – 0 Enthaltungen] 
Gemeinderat Luckmann war bei der 
Abstimmung zu diesem Verhand-
lungsgegenstand nicht anwesend. 
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Nr. Bauvorhaben Beschluss 

5 Neubau eines Einfamilienwohnhauses 
mit Garage und Carport, Flst.Nr. 
879/2, Langstraße 52, Ortsteil Nim-
burg 

Keine Einwendungen. Hinsichtlich 
der Überschreitung der Grundflä-
che wird gem. § 31 Abs. 3 BauGB 
i.V.m. § 36a BauGB die Zustim-
mung erteilt. 
[19 Ja – 0 Nein – 3 Enthaltungen] 

 
 
 

4. 
Mieterhöhung für die Gemeindewohnungen zum 01.04.2026 
Vorlage: 707/2025 
 
Die letzte Mieterhöhung wurde zum 1. Januar 2022 beschlossen. 
Nach den gesetzlichen Bestimmungen kann die Miete innerhalb eines Zeitraumes von 
drei Jahren um höchstens 20 % bis zur ortsüblichen Miete erhöht werden. Bei Neuver-
mietungen muss eine Wartezeit von 15 Monaten eingehalten werden. 
 
Die gestiegenen Instandhaltungskosten, die ständig steigenden Mieterrechte sowie die 
sinkenden Einnahmen der Gemeinde hat die Verwaltung veranlasst, die Kaltmieten 
erneut zu überprüfen und neu zu berechnen. 
 
Diese Überprüfung hat ergeben, dass die Kaltmieten weit unter den derzeit ortsübli-
chen Vergleichsmieten liegen. Laut Haus- und Grundbesitzerverein Emmendingen 
liegt der ortsübliche Mietpreis für Wohnungen mit 
 
70 m² bis 90 m² bei 7,50 €/m² bis 10,00 €/m² und 
45 m² bis 70 m² bei 8,00 €/m² bis 10,00 €/m². 
 
10,00 €/m² werden für Neubauwohnungen erhoben. 
 
Der durchschnittliche Mietpreis bei den unsanierten Gemeindewohnungen liegt derzeit 
bei 6,57 €/m², bei den sanierten Wohnungen bei 7,50 €/m². 
 
Die überwiegende Mehrheit der Gemeindewohnungen befindet sich in einem guten 
Zustand. Bei Auszug langjähriger Mieter werden kostenintensive Investitionen getätigt, 
um die Wohnungen in einem mängelfreien Zustand übergeben zu können und dem 
heutigen Standard anzupassen. 
 
Gerade bei Mieterwechsel wird die Problematik der altersbedingten und nicht mehr 
zeitgemäßen Ausstattung der Wohnungen deutlich, weshalb große Sanierungsmaß-
nahmen getätigt werden müssen (Erneuerung der Wasserleitungen, der elektrischen 
Leitungen, Badsanierung, Verlegung neuer Bodenbeläge etc.). 
 
Die Verwaltung hat sich bemüht, auch die sozialen Aspekte nicht außer Acht zu lassen 
und die Mietwerte des Jobcenters zu berücksichtigen. Aufgrund Ausstattung, Lage so-
wie Zustand der Wohnungen wurde eine Erhöhung bis zu 15 % berechnet. 
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Nach dieser Erhöhung liegt der durchschnittliche Mietpreis bei den unsanierten Ge-
meindewohnungen bei 7,46 €/m², bei den sanierten Wohnungen bei 8,45 €/m². 
 
Finanzielle Auswirkungen: 
Mietmehreinnahmen pro Jahr (ab 2027): 133.968 Euro. 
Durch die Mieterhöhung ab 1. April 2026 ergibt sich eine Mietmehreinnahme für das 
Jahr 2026 in Höhe von rund 100.476 Euro. 
 
Nach ausführlicher Erläuterung hat der Gemeinderat auf Vorschlag des Verwal-
tungsausschusses mit dem 
 

Abstimmungsergebnis 
Ja Nein Enthaltungen 

20 1 0 

 
Folgendes beschlossen: 
 
Die Mieten in den gemeindeeigenen Wohnungen werden zum 1. April 2026 um 
maximal 15 % erhöht. Der Mietpreis für Stellplätze und Garagen wird zum 1. Ap-
ril 2026 um maximal 15 % erhöht. 
 
Gemeinderat Nahr hat bei der Beratung und Beschlussfassung zu diesem Tagesord-
nungspunkt wegen Befangenheit nicht mitgewirkt und sich entsprechend den Bestim-
mungen der GemO in den Zuhörerraum begeben. 
 
 
 

5. 
Rechtsanspruch auf Ganztagesbetreuung an Grundschulen ab dem Schuljahr 
2026/2027 - Schulkindbetreuung 
Vorlage: 705/2025 
 
Gesetzliche Vorgaben 
 
Gemäß dem Ganztagsförderungsgesetz (GaFöG) vom 12. Oktober 2021 besteht auf-
wachsend über die Jahrgangsstufen 1 bis 4 ab dem Schuljahr 2026/2027 ein Rechts-
anspruch auf Förderung in einer Tageseinrichtung für jedes Grundschulkind bzw. für 
Kinder der Grundstufe der Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren 
(SBBZ), einschließlich der Schulferien bis zum Eintritt in die 5. Klasse. Die Schulfe-
rien vor dem Eintritt in die 1. Klasse sind vom Rechtsanspruch ausgenommen. 
 

Schuljahr Klassenstufen(n) 

2026/2027 1 

2027/2028 1, 2 

2028/2029 1, 2, 3 

2029/2030 1, 2, 3, 4 

 
Der Rechtsanspruch gilt an allen fünf Werktagen und umfasst acht Zeitstunden pro 
Tag einschließlich der Unterrichtszeit. Eine Inanspruchnahme über die Schulzeiten 
hinaus ist seitens der Erziehungsberechtigten freiwillig (individueller Bedarf). Hierbei 
richtet sich der Rechtsanspruch grundsätzlich gegen den Träger der öffentlichen Ju-
gendhilfe; für die Gemeinde Teningen ist das der Landkreis Emmendingen. 
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Gleichzeitig sind die kreisangehörigen Städte und Kommunen in ihrer Rolle als Trä-
ger der Grundschulen für die Ausweitung schulischer Angebote sowie für die ergän-
zenden kommunalen Betreuungsangebote gefragt. Landesrecht kann bei 14 Ferien-
wochen eine „Schließzeit“ der Einrichtung im Umfang von bis zu vier Wochen im Jahr 
(20 Schließtage) während der Schulferien regeln. Eine entsprechende Anpassung 
des Schulgesetzes steht noch aus. 
 
Aktueller Stand in der Gemeinde Teningen 
 
Schulkindbetreuung 
 
In der Gemeinde Teningen sind nach heutigem Stand die Schulkindbetreuungsange-
bote an folgenden Grundschul-Hauptstandorten mit einer entsprechenden Erweite-
rung der Betreuungszeiten rechtsanspruchserfüllend: 
 
- Hort an der Schule; Johann-Peter-Hebel-Grundschule Teningen (bereits rechtsan-

spruchserfüllend; Betreuungsangebot richtet sich nach der Betriebserlaubnis); 
- Kommunale Schulkindbetreuung; Nikolaus-Christian-Sander-Schule, Grundschule 

Köndringen (zeitlicher Ausbau am Freitagnachmittag); 
- Kommunale Schulkindbetreuung; Antoniter-Grundschule Nimburg (zeitlicher Ausbau 

am Freitagnachmittag). 
 
Der Rechtsanspruch umfasst hier einen Betreuungsumfang von 8 Zeitstunden an 5 
Tagen pro Woche. Auch wenn der Rechtsanspruch bereits bei einer Betreuung von 
7:30 bis 15:30 Uhr erfüllt wäre, ist es dennoch sinnvoll, die Betreuungszeiten in Nim-
burg und Köndringen bis 16:00 Uhr – und somit etwas über die gesetzlichen Vorga-
ben hinaus – anzubieten, damit die Betreuungszeiten analog der bisherigen Betreu-
ungsstruktur beibehalten werden. Dies bietet den Erziehungsberechtigten eine ein-
heitliche und verlässliche Planungssicherheit. Die zeitliche Ausweitung der Betreu-
ungszeiten erfolgt grundsätzlich jahrgangsweise aufwachsend im Rahmen der Um-
setzung des Rechtsanspruchs. 
 
Eine zeitliche Erweiterung der Betreuungszeiten an Grundschulaußenstellen ist aktu-
ell weder vorgesehen noch finanziell darstellbar. 
 
Die Gemeindeverwaltung hat sich dem Thema des Rechtsanspruchs und der Frage 
nach der voraussichtlichen Inanspruchnahme von Ganztagesplätzen auf mehrere Ar-
ten genähert. 
 
Zunächst wurde ein Berechnungstool des Gemeindetags verwendet, bei welchem auf 
theoretischen Annahmen eine voraussichtliche Inanspruchnahme berechnet wurde. 
Dieses errechnete, dass im Kindergartenjahr 2024 ca. 11,47 % der Kindergartenkin-
der mehr als 39 Stunden pro Woche betreut wurden und dies auch für die Folgejahre 
so angenommen werden kann. Zudem wurde im Juni 2025 eine Elternbefragung der 
zukünftigen Schulanfängerinnen und Schulanfänger im Schuljahr 2026/2027 durch-
geführt. Hier war der Bedarf an der Schulkindbetreuung bis 13/14 Uhr (je nach Schul-
standort) am höchsten, gefolgt vom Hort bis 17.15 Uhr. Ebenso wurde die Stichtags-
meldung der Kindertageseinrichtungen vom März 2025 sowie die Herbststatistik der 
Schulen für das Schuljahr 2024/2025 betrachtet, um einen Eindruck zu bekommen, 
wie viele Kindergartenkinder bereits einen Ganztagesplatz in Anspruch nehmen und 
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wie viele Grundschulkinder im vergangenen Schuljahr 2024/2025 Bedarf an einem 
Ganztagesplatz hatten. 
 
Kindertageseinrichtungen zusammengefasst (Stichtag 1. März 2025) 
 

Anzahl betreuter Kinder über 3 Jahre 
(alle Betreuungsformen) 

ca. 342 

Anzahl betreuter Kinder über 39 Stunden pro Woche ca. 60 (17,5 %) 

Anzahl betreuter Schulanfänger 2026/2027 
über 39 Stunden pro Woche 

ca. 18 (10,8 %) 

 
Schule und Schulkindbetreuung 
Anmeldezahlen Betreuung Schuljahr 2024/2025; 
Schülerzahlen Schuljahr 2024/2025, Stichtag: 16.10.2024 (Herbststatistik) 

 

Nikolaus-Christian-Sander-Schule, 
Grundschule Köndringen und Grundschule Heimbach 

 

Anzahl Schülerinnen und Schüler (SuS) Stufe 1-4  127 SuS 

Anzahl betreuter SuS im Ganztagsangebot 
(Spätkernzeit + flexible Nachmittagsbetreuung; 
durchgehend bis 16.00 Uhr) 

30 SuS (ca. 23,4 %) 

Antoniter-Grundschule Nimburg  

Anzahl SuS Stufe 1-4 67 SuS 

Anzahl betreuter SuS im Ganztagsangebot 
(Spätkernzeit + flexible Nachmittagsbetreuung; 
durchgehend bis 16.00 Uhr) 

17 SuS (ca. 25,7 %) 

Johann-Peter-Hebel-Grundschule Teningen 
mit Viktor-von-Scheffel-Schule 

 

Anzahl SuS Stufe 1-4 230 SuS 

Anzahl betreuter SuS im Ganztagesangebot 
(Hort an der Schule; durchgehend bis 17.15 Uhr) 

67 SuS (ca. 29,1 %) 

 
Aktuell ist aufgrund nicht vorhandener Wartelisten davon auszugehen, dass das 
Schulkindbetreuungsangebot die derzeitigen Bedarfe abdeckt. 
Auch die Bevölkerungsvorausrechnung 2035 der Gemeinde Teningen von Tilman 
Häusser lässt darauf schließen, dass die Anzahl der Schulanfängerinnen und Schul-
anfänger in den Jahren ab 2026 nur leicht steigen wird und somit die vorhandenen 
Betreuungsstrukturen voraussichtlich ausreichen werden. Der tatsächliche Bedarf an 
Ganztagesbetreuung für die ersten Klassen kann erst im Laufe des Jahres 2026 er-
mittelt werden. 
Analog der Zentralen Vormerkung für die Kindertageseinrichtungen wird auch für die 
Schulkindbetreuung die Zentrale Vormerkung als Bedarfsmeldung der Erziehungsbe-
rechtigten über Kita-Data-Webhouse eingerichtet. 
 
Aufgrund der langjährigen positiven Erfahrungswerte mit den kommunalen Schulkind-
betreuungsangeboten, den bestehenden Arbeitsverträgen mit den kommunalen Be-
treuungskräften sowie den im Einvernehmen mit den Schulleitungen vorangeschritte-
nen Planungen zur Umsetzung des Rechtsanspruchs wird seitens der Verwaltung die 
Beibehaltung der bestehenden Betreuungsstrukturen als zielführend angesehen. 
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Ebenfalls rechtsanspruchserfüllend wäre die Einrichtung von Ganztagsgrundschulen 
nach § 4a Schulgesetz (SchG). Ganztagsgrundschulen können in Wahl- oder ver-
bindlicher Form eingerichtet werden. Perspektivisch wäre grundsätzlich eine Um-
wandlung in Ganztagsgrundschulen möglich. Eine entsprechende Antragstellung ist 
per 1. Oktober eines Jahres für das darauffolgende Schuljahr erforderlich. Vorab 
wäre die Entscheidung der politischen Gremien (Beschluss) sowie die Beteiligung der 
schulischen Gremien (Anhörung der Schulkonferenz) erforderlich. Der Prozess würde 
seitens des Schulamtes pädagogisch, beratend und mit Personal begleitet. 
 
Der Schulträger wäre auch bei Einrichtung einer Ganztagesgrundschule weiterhin zu-
ständig für die Abdeckung der Betreuungsangebote vor Unterrichtsbeginn, für das 
Mittagessen, für die Ferienzeiten sowie für den nicht durch den schulischen Ganzta-
gesbetrieb abgedeckten zeitlichen Umfang des Rechtsanspruchs (Doppelstruktur im 
organisatorischen und finanziellen Bereich). Zudem besteht seitens der Erziehungs-
berechtigten keine Pflicht zur Anmeldung ihres Kindes an einer Ganztagesgrund-
schule. Für die Zeiten des Ganztagsunterrichts fallen keine Elternbeiträge an, aller-
dings sind ergänzende kommunale Betreuungsangebote kostenpflichtig. 
 
Die Angelegenheit wurde auch in der Sitzung des Jugendbeirats am 8. Dezember 
2025 behandelt. Der Jugendbeirat hat sich einstimmig für den Beschlussvorschlag 
ausgesprochen. 
 
Finanzielle Auswirkungen 
 
Ganztagesbetreuung auf der Grundlage der bisherigen Betreuungsmodelle 
Kosten und Finanzierung Dritter auf Basis des Referenzjahres 2024: 
 

 
 
Ausgaben Gemeinde 2024: 
 
Hort an der Johann-Peter-Hebel-Grundschule: 
 Personalkosten: rund 526.300 EUR (inkl. Anteile Verwaltung) 
 Sachkosten: rund 23.600 EUR 
 

Gemeinde Eltern

Ausgaben/Einnahmen: 

analog Nachmittag

Ausgaben:      

Elternbeiträge

Organisationsstruktur Finanzierung

Hort bis  

17:15 Uhr

ab 7:30 Uhr Kernzeit

Schule

Flexible 

Nachmittags-

betreuung bis 

16:00 Uhr

                      

Ausgaben:  Personal- 

und Sachkosten                

-                       

Einnahmen:            

Elternbeiträge         

aktuell Zuschuss Land 

                                                                                                                   

Ausgaben: 

Mittagessen 

Elternbeiträge
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Schulkindbetreuung (Kernzeit und flexible Nachmittagsbetreuung) an der Johann-Pe-
ter-Hebel-Grundschule mit Außenstelle Viktor-von-Scheffel-Schule Teningen, Niko-
laus-Christian-Sander-Schule, Grundschule Köndringen und Antoniter-Grundschule 
Nimburg: 
 Personalkosten: rund 230.600 EUR 
 Sachkosten: rund 16.400 EUR 
 
Ebenfalls trägt die Gemeinde gemäß Beschluss einen Anteil an den Kosten für das 
Mittagessen (Essenzuschuss); dieser fällt unabhängig von der Betreuungsstruktur an 
(sowohl bei kommunalen Betreuungsangeboten als auch bei Ganztagsgrundschu-
len). 
 
Einnahmen Gemeinde 2024: 
 
 Elternbeiträge gesamt: 197.524 EUR 
 Zuschuss Hort an der Schule Schuljahr 2024/2025: 70.488,00 EUR 
 Zuschuss flexible Nachmittagsbetreuung Schuljahr 2024/2025: 12.128,00 EUR 
 Zuschuss verlässliche Grundschule Schuljahr 2024/2025: 60.473,00 EUR 
 
Gegenüberstellung Ausgaben und Einnahmen Gemeinde: 
 

Haushaltsjahr 2024 

Ausgaben (Personal- und Sachkosten) 796.900 EUR 

Einnahmen (Elternbeiträge und Zuschüsse) 340.613 EUR 

Defizit Gemeinde Teningen 456.287 EUR 

 
Ausgaben Gemeinde zukünftig: 
 
 zusätzliche Personalkosten bei zeitlicher Ausweitung des Angebotes um die flexible 

Nachmittagsbetreuung am Freitagnachmittag an den Standorten Nimburg und Kön-
dringen bis 16.00 Uhr: rund 13.000 EUR pro Jahr; 

 Kosten für eventuell erforderliche Qualifizierungsmaßnahmen des Betreuungsperso-
nals: noch nicht bezifferbar, da noch keine gesetzlichen Vorgaben; 

 mögliche Erhöhung Personal- und Sachkosten inkl. Essenszuschuss bei Auswei-
tung der Gruppenanzahlen und -größen bei entsprechendem zukünftigem Bedarf: 
noch nicht bezifferbar; 

 mögliche Ausstattungsinvestitionen bei entsprechendem zukünftigem Bedarf: noch 
nicht bezifferbar. 

 
Einnahmen Gemeinde zukünftig: 
 
 Elternbeiträge; geplante Anpassung zum Schuljahr 2026/2027 (Gremienvorbehalt) 
 Anpassung Betriebskostenförderung seitens Bund und Land; gesetzliche Regelun-

gen noch ausstehend 
 
Zum derzeitigen Planungsstand ist keine tatsächlich aussagekräftige Einnahmenhöhe 
bezifferbar. Für den Haushalt 2026 wurde unter der Annahme der bisherigen Eltern-
beiträge und Fördersummen gerechnet. 
 
Im Haushalt 2026 werden die Mittel entsprechend zur Verfügung gestellt. 
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Nach ausführlicher Erläuterung hat der Gemeinderat auf Vorschlag des Verwal-
tungsausschusses und auf Empfehlung des Jugendbeirates mit dem 
 

Abstimmungsergebnis 
Ja Nein Enthaltungen 

22 0 0 

 
Folgendes beschlossen: 
 
Der Rechtsanspruch nach dem Ganztagsförderungsgesetz (GaFöG) an Grund-
schulen im Bereich der Schulkindbetreuung wird in der Gemeinde Teningen 
wie folgt umgesetzt: 
 
1. Die bestehenden kommunalen Betreuungsstrukturen werden beibehalten. 
2. Die an den Grundschulstandorten in Nimburg und Köndringen bestehenden 

Betreuungsangebote werden rechtsanspruchserfüllend ausgebaut. Das An-
gebot im Hortbetrieb am Standort Johann-Peter-Hebel-Grundschule in Tenin-
gen bleibt unverändert. 

3. Die kommunale Schulkindbetreuung an allen Standorten in Teningen, Nim-
burg und Köndringen wird weiterhin vor Unterrichtsbeginn (ab 7.30 Uhr) an-
geboten. Die Nachmittagsbetreuung in Nimburg und Köndringen wird nach 
Unterrichtsende (bis max. 16.00 Uhr) angeboten. An Grundschulaußenstellen 
findet nach dem Unterrichtsende eine Betreuung bis 13.00 Uhr statt. Der 
Schulbetrieb richtet sich nach dem jeweils geltenden Stundenplan. 

 
 
 

6. 
Rechtsanspruch auf Ganztagesbetreuung an Grundschulen ab dem Schuljahr 
2026/2027 - Ferienbetreuung 
Vorlage: 715/2025 
 
Gesetzliche Vorgaben 
 
Gemäß dem Ganztagsförderungsgesetz (GaFöG) vom 12. Oktober 2021 besteht auf-
wachsend über die Jahrgangsstufen 1 bis 4 ab dem Schuljahr 2026/2027 ein Rechts-
anspruch auf Förderung in einer Tageseinrichtung für jedes Grundschulkind bzw. für 
Kinder der Grundstufe der Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren 
(SBBZ) einschließlich der Schulferien bis zum Eintritt in die 5. Klasse. Die Schulferien 
vor dem Eintritt in die 1. Klasse sind vom Rechtsanspruch ausgenommen. 
Der Rechtsanspruch gilt an allen fünf Werktagen und umfasst acht Zeitstunden pro 
Tag einschließlich der Unterrichtszeit. Eine Inanspruchnahme über die Schulzeiten 
hinaus ist seitens der Erziehungsberechtigten freiwillig (individueller Bedarf). Hierbei 
richtet sich der Rechtsanspruch grundsätzlich gegen den Träger der öffentlichen Ju-
gendhilfe; für die Gemeinde Teningen ist das der Landkreis Emmendingen. Landes-
recht kann bei 14 Ferienwochen eine „Schließzeit“ der Einrichtung im Umfang von bis 
zu vier Wochen im Jahr (20 Schließtage) während der Schulferien regeln. Eine ent-
sprechende Anpassung des Schulgesetzes steht noch aus. 
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Aktueller Stand in der Gemeinde Teningen 
 
Ferienbetreuung 
 
Bisher bietet die Gemeinde Teningen in allen Ferien (außer in der ersten Weih-
nachtsferienwoche) eine Ferienbetreuung für Grundschulkinder bis 13.00 Uhr bzw. 
bei den SpoFunnis optional bis 14.00 Uhr an. Aktuell werden sieben Ferienwochen 
von den SpoFunnis abgedeckt und sechs Wochen übernimmt das kommunale Be-
treuungspersonal (aus der Schulkindbetreuung und dem Kinder- und Jugendbüro) 
der Gemeinde Teningen. In der ersten Weihnachtsferienwoche wurde bisher auf-
grund der Feiertage keine Ferienbetreuung angeboten. 
 
In diesem Umfang ist die Ferienbetreuung jedoch noch nicht rechtsanspruchserfül-
lend. Der Rechtsanspruch umfasst hier in zehn der 14 Ferienwochen einen Betreu-
ungsumfang von acht Zeitstunden an fünf Tagen pro Woche. Auch wenn der Rechts-
anspruch bereits bei einer Betreuung von 7.30 bis 15.30 Uhr erfüllt wäre, ist es den-
noch sinnvoll, die Betreuung bis 16.00 Uhr - und somit etwas über die gesetzlichen 
Vorgaben hinaus - anzubieten, damit die Betreuungszeiten analog der Schulkindbe-
treuung angeboten werden. Dies bietet den Erziehungsberechtigten eine einheitliche 
und verlässliche Planungssicherheit. 
 
Die Gemeindeverwaltung hat sich dem Thema des Rechtsanspruchs und der Frage 
nach der voraussichtlichen Inanspruchnahme von Ganztagesplätzen auf mehrere Ar-
ten genähert. 
Zunächst wurde ein Berechnungstool des Gemeindetags verwendet, bei welchem auf 
theoretischen Annahmen eine voraussichtliche Inanspruchnahme berechnet wurde. 
Hier wird davon ausgegangen, dass ca. 33 % der Grundschulkinder, die während der 
Schulzeit keine Betreuung in Anspruch nehmen, in den Ferien Bedarf an einer Be-
treuung bis mindestens 13/14 Uhr haben. In Bezug auf die Ganztagskinder während 
der Schulzeit wird angenommen, dass davon ca. 10 % keinen Bedarf an einer Ganz-
tagesbetreuung in den Ferien haben werden. 
Diese Annahme deckt sich nicht mit der Umfrage, welche an die Erziehungsberech-
tigten der zukünftigen Schulanfängerinnen und Schulanfänger im Schuljahr 
2026/2027 geschickt wurde. Diejenigen, die während der Schulzeit Bedarf an einer 
Ganztagesbetreuung haben, benötigen diese auch in den Ferien. 
Ebenso hat die Gemeindeverwaltung die bisherige Inanspruchnahme der Ferienan-
gebote durch Grundschulkinder der Gemeinde Teningen (Schuljahr 2024/2025) be-
trachtet, um die zukünftige Inanspruchnahme einschätzen zu können. 
 
Teilnehmende Kinder pro Angebot: 
 

Einrichtung Fasnacht Ostern Pfingsten Sommer Herbst Winter 

Hort *  20 7   0 

KJB *    
63 ** 

insg. 3 Wo 
  

SpoFunnis *** 54 80 49 
115 

insg. 3 Wo 
49  

* nur wochenweise buchbar 
** variable wöchentliche Teilnehmerzahl 
*** tageweise buchbar, daher variable tägliche Teilnehmerzahl 
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Um den Rechtsanspruch auf Ganztagesbetreuung in der Grundschule zu erfüllen, 
sind folgende drei Vorgehensweisen möglich: 
 
1. Ausbau Betreuungszeit in allen Ferienwochen bis 16.00 Uhr; 
2. Ausbau Betreuungszeit in zehn Ferienwochen bis 16.00 Uhr; in den übrigen vier 

Wochen gibt es keine Ferienbetreuung (Reduktion des bisherigen Ferienangebo-
tes); 

3. Ausbau von zehn Ferienwochen bis 16.00 Uhr; Halbtagsangebot in bis zu vier Fe-
rienwochen. 

 
Vorteil der dritten Variante wäre, dass den Familien der Gemeinde Teningen weiter-
hin eine verlässliche Ferienbetreuung in allen Ferien angeboten werden könnte, was 
dem bisherigen Konzept der Familienfreundlichkeit in der Gemeinde Teningen ent-
sprechen würde. Dies deckt sich auch mit dem Bedarf der Erziehungsberechtigten, 
welcher in der Umfrage abgefragt wurde. In dieser gaben je nach Ferien zwischen 
58 % und 100 % der Eltern an, dass sie in allen Ferien außer an Weihnachten eine 
Ferienbetreuung benötigen. 
 
Die Angelegenheit wurde auch in der Sitzung des Jugendbeirats am 8. Dezember 
2025 behandelt. Der Jugendbeirat hat sich dabei einstimmig für den Beschlussvor-
schlag ausgesprochen. 
 
Finanzielle Auswirkungen 
 
Ausgaben Gemeinde 2024 
 Personalkosten: Anteil Ferienbetreuung Hort/KJB bereits in den jeweiligen Gesamt-

personalkosten inkludiert; 
 Sachkosten: bereits über Budget Hort/KJB abgedeckt; 
 Zuschuss SpoFunnis: 6.375 EUR (2024: 5 EUR/Tag und Teninger Kind; 2025: An-

passung auf 10 EUR/Tag und Teninger Kind). 
 
Einnahmen Gemeinde 2024 
Elternbeiträge gesamt: rund 7.900 EUR (nur Einnahmen der Gemeinde) 
 
Ausgaben Gemeinde zukünftig 
 zusätzliche Personalkosten bei zeitlicher Ausweitung des Angebotes um die tägli-

che Betreuung am Nachmittag bis 16.00 Uhr in sechs Ferienwochen (durch kommu-
nales Personal) bei gleichbleibender Gruppenanzahl: rund 11.200 € pro Jahr; 

 höherer Zuschuss für SpoFunnis bezüglich der zeitlichen Ausweitung noch nicht 
konkret bezifferbar; geplante Anpassung zum Schuljahr 2026/2027 (Gremienvorbe-
halt); 

 Kosten für eventuell erforderliche Qualifizierungsmaßnahmen des Betreuungsperso-
nals noch nicht bezifferbar, da noch keine gesetzlichen Vorgaben. 

 
Einnahmen Gemeinde zukünftig 
 Elternbeiträge; geplante Anpassung zum Schuljahr 2026/2027 (Gremienvorbehalt); 
 eventuell Betriebskostenförderung seitens Bund und Land; gesetzliche Regelungen 

noch ausstehend. 
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Zum derzeitigen Planungsstand ist keine tatsächlich aussagekräftige Einnahmenhöhe 
bezifferbar. Für den Haushalt 2026 wurde unter der Annahme der bisherigen Eltern-
beiträge gerechnet.  
 
Im Haushalt 2026 werden die Mittel entsprechend zur Verfügung gestellt. 
 
Gemeinderat Felix Fischer merkte in diesem Zusammenhang an, dass er es für not-
wendig erachte, dass die Erfüllung des Rechtsanspruchs seitens des Bundes oder 
Landes gefördert werde. Gemeinderat Bernhard Engler unterstützte diese Forderung 
ausdrücklich („Wer bestellt, bezahlt.“). 
 
Nach ausführlicher Erläuterung hat der Gemeinderat auf Vorschlag des Verwal-
tungsausschusses und auf Empfehlung des Jugendbeirates mit dem 
 

Abstimmungsergebnis 
Ja Nein Enthaltungen 

22 0 0 

 
Folgendes beschlossen: 
 
Der Rechtsanspruch nach dem Ganztagsförderungsgesetz (GaFöG) an Grund-
schulen im Bereich der Schulferien wird in der Gemeinde Teningen wie folgt 
umgesetzt: 
 
1. Die bestehenden Betreuungsstrukturen werden beibehalten. Die Ferienbe-

treuung wird wie bisher durch kommunales Personal (aus der Schulkindbe-
treuung und dem Kinder- und Jugendbüro) sowie im Rahmen der Koopera-
tion mit den SpoFunnis und eventuell weiteren Vereinen durchgeführt. 

2. Das zentral im Ortsteil Teningen bestehende Betreuungsangebot wird in den 
Ferienzeiten (zehn Ferienwochen) rechtsanspruchserfüllend ausgebaut. 

3. Es werden ergänzend über die gesetzlichen Vorgaben hinaus die kommuna-
len Halbtags-Betreuungsangebote in bis zu vier Ferienwochen beibehalten. 

 
 
 

7. 
Bebauungsplan "Emmendinger Straße/Grünmatten" (Neuaufstellung), Gemar-
kung Teningen; 
Aufstellungsbeschluss im vereinfachten Verfahren nach § 13a BauGB 
Vorlage: 767/2025 
 
Der Bebauungsplan „Emmendinger Straße/Grünmatten“ (Rechtskraft: 13. November 
2013) bildet das Planungsrecht für den gewerblichen Schwerpunkt der Gemeinde 
Teningen im Bereich der Emmendinger Straße. Der Bebauungsplan sichert die 
vorhandenen Strukturen und hat die Entwicklung des Gebiets bislang geordnet 
begleitet. 
 
Im Zuge des Bauvorbescheidsverfahrens der Lidl-Filiale und der hieraus folgenden 
Auseinandersetzung vor dem Verwaltungsgericht Freiburg hat sich jedoch gezeigt, 
dass der Plan einer gerichtlichen Überprüfung voraussichtlich nicht standhalten würde. 
Auf Basis dieser Einschätzung wurde der Lidl-Filiale im Rahmen eines Vergleichs eine 
Erweiterung der Verkaufsflächen auf 1.108 m² zugesprochen, obwohl auf Grundlage 
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des bestehenden Bebauungsplan hierfür keine planungsrechtliche Grundlage besteht 
und nach Ansicht der Raumordnungsbehörden zum Schutz des zentralen 
Versorgungsbereichs der Gemeinde am Standort kein großflächiger Einzelhandel 
zugelassen werden sollte. 
 
Die Stadt Emmendingen hat aufgrund dessen gegen die Erteilung des 
Bauvorbescheids geklagt und auf den Verstoß gegen regionale Ziele hingewiesen. Die 
Gemeinde hat in Abstimmung mit allen Beteiligten zugestimmt, für den gesamten 
Geltungsbereich die planungsrechtliche Grundlage zu erneuern, um Rechtssicherheit 
zu schaffen und die städtebauliche Ordnung zu sichern. 
 
Mit der Neuaufstellung sollen die städtebaulichen Vorgaben für alle Teilbereiche des 
Plangebiets klar gefasst werden. Dazu gehören die gewerblichen Bauflächen ebenso 
wie der Bereich des Lebensmitteleinzelhandels. Gleichzeitig sollen die Zulässigkeit von 
Einzelhandelsnutzungen eindeutig geregelt und der zentrale Versorgungsbereich 
Teningens geschützt werden. 
 
Nachfolgend ist der geplante Geltungsbereich des Bebauungsplans dargestellt. Dieser 
deckt sich im Wesentlichen mit dem bisherigen Plan und wird nur aufgrund der 
aktuellen Flurstücksgrenzen geringfügig angepasst. Insgesamt wird eine Größe von 
4,22 ha überplant. 
 

 
 
Da der Bereich im Innenbereich liegt und baulich vorgeprägt ist, kann die 
Neuaufstellung voraussichtlich im beschleunigten Verfahren nach § 13a BauGB 
erfolgen. Da die maßgebliche Grundfläche die Schwelle von 20.000 Quadratmetern 
wohl überschreiten wird, ist voraussichtlich eine Vorprüfung des Einzelfalls erforderlich. 
 
Finanzielle Auswirkungen: 
Im Haushalt 2026 wurden entsprechende Mittel angemeldet. 
 
Nach ausführlicher Erläuterung hat der Gemeinderat auf Vorschlag des Techni-
schen Ausschusses mit dem 
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Abstimmungsergebnis 
Ja Nein Enthaltungen 

22 0 0 

 
die Aufstellung des Bebauungsplans und der örtlichen Bauvorschriften „Em-
mendinger Straße/Grünmatten (Neuaufstellung)“ im beschleunigten Verfahren 
nach § 13a BauGB für den folgenden Geltungsbereich beschlossen: 
 

 
 
 
 

8. 
1. Änderung des Bebauungsplans „Wiedlemattenweg", Ortsteil Teningen;  
Aufstellungsbeschluss im vereinfachten Verfahren nach § 13a BauGB 
Vorlage: 760/2025 
 
Am 26. April 2022 hat der Gemeinderat den Bebauungsplan sowie die örtlichen Bau-
vorschriften für das Gebiet „Wiedlemattenweg“ in Teningen beschlossen. Mit der Ver-
öffentlichung im Amtsblatt am 4. Mai 2022 traten der Bebauungsplan sowie die örtli-
chen Bauvorschriften in Kraft. 
 
Innerhalb des Bebauungsplangebietes liegt der Gemeindebauhof. Dieser ist in einem 
desolaten Zustand und bedarf, gerade auch aus Arbeitssicherheitsgründen, einer 
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Überplanung. Hierfür wurde durch das Planungsbüro Stoll Architekten bereits eine 
Machbarkeitsstudie für den Neubau auf dem vorhandenen Grundstück erstellt. Diese 
wurde dem Gemeinderat bereits vorgestellt. Aus dieser Machbarkeitsstudie haben sich 
drei Neubauvarianten herausgestellt. 
 
Der Platzbedarf für einen Neubau umfasst sowohl das bestehende Grundstück Flst.Nr. 
342/16 als auch die Grundstücke Flst.Nrn. 353 und 354. Vom Grundstück Flst.Nr. 353 
wird der nördliche Teil für den Neubau des Bauhofes benötigt. Aus dem Grund sind 
diese beiden Grundstücke in die Bebauungsplangebiet mit einbezogen. Diese Grund-
stücke liegen bisher im rechtskräftigen Bebauungsplan „Breitigen I“, 5. Änderung. Auf 
diesen Flächen sind Dauerkleingärten bzw. private Grünflächen festgesetzt. Durch die 
1. Änderung des Bebauungsplanes kann ein zusätzliches Gewerbegrundstück im Sü-
den festgesetzt werden. Die Erschließung dieses Grundstückes soll über die Tullast-
raße erfolgen. Der Bebauungsplan „Wiedlemattenweg“, 1. Änderung, überlagert den 
Bebauungsplan „Breitigen I“, 5. Änderung, in Teilen. 
 
Geltungsbereich und entsprechender Änderungsbereich: 
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Den Gremienmitgliedern wurden folgende Unterlagen zur Verfügung gestellt: 
- Zeichnerischer Teil vom 21. Oktober 2025 
- Geltungsbereich vom 11. November 2025 
 
Finanzielle Auswirkungen: 
Im Haushalt 2026 sind entsprechende Planungsmittel veranschlagt. 
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Nach ausführlicher Erläuterung hat der Gemeinderat auf Vorschlag des Techni-
schen Ausschusses mit dem 
 

Abstimmungsergebnis 
Ja Nein Enthaltungen 

22 0 0 

 
die Aufstellung der 1. Änderung des Bebauungsplans „Wiedlemattenweg“ ge-
mäß § 13a BauGB im beschleunigten Verfahren ohne Durchführung einer Um-
weltprüfung nach § 2 (4) BauGB mit dem geänderten Geltungsbereich be-
schlossen. 
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9. 
L 114/Autobahnanschlussstelle Teningen - östliche Autobahnauffahrtsrampe; 
Auftrag zur verkehrstechnischen Leistungsfähigkeitsberechnung 
Vorlage: 765/2025 
 
Im Zuge des Neubaus des autobahnparallelen 3.+4. Gleises der Rheintalbahn erfolgt 
eine Anpassung bzw. ein Umbau der östlichen Aus-/Einfahrrampen der Autobahnan-
schlussstelle Teningen. Bereits heute ist zu Stoßzeiten im Bereich der Lichtzeichenan-
lage (Kreuzung L 114/A5-Auffahrt Ost) ein erschwerter Verkehrsabfluss mit teilweisem 
Rückstau bis zum Kreisverkehr „Rohrlache“ und darüber hinaus festzustellen. 
Im Zuge der Offenlagen zum Neubau des 3.+4. Gleises wurden dahingehend Einwen-
dungen erhoben, dass im Zuge der Umbau-/Neubauarbeiten der östlichen Autobahn-
auffahrrampen die Kreuzungs-/Abbiegesituation verbessert werden müsse. 
Durch die Planfeststellungsbehörden wurden die Einwendungen als „außerhalb des 
Planfeststellungsumfangs“ eingestuft und auf die Erforderlichkeit separater Betrach-
tungen in der Zuständigkeit des betreffenden Baulastträgers (hier: Land Baden-Würt-
temberg und Bund) verwiesen. 
 
In der Sitzung des Technischen Ausschusses am 16. Juli 2025 (she. Drucksache 
694/2025) wurden die im Auftrag der Gemeinde durch die Fichtner Water & Transpor-
tation GmbH durchgeführten Verkehrsuntersuchungen vorgestellt und der Sachverhalt 
zur Kenntnis genommen. 
 
Diese Untersuchungen umfassten zunächst die Zählungen und daraus abgeleitet die 
Berechnung der Leistungsfähigkeit der Anschlussstelle im Bestand. Zusammenfas-
send war im Ergebnis festzustellen, dass eine Verlängerung bzw. eine bauliche Her-
stellung eines regulären Rechtsabbiegefahrstreifens die Bestandssituation deutlich 
verbessern würde. Etwaige Verschärfungen der Situation infolge der Gleisbautätigkei-
ten waren hierbei noch kein Gegenstand der Betrachtung. 
 
Aufgrund der gravierenden Auswirkungen, welche im Zuge der Brückenneubauten, 
Straßen-Teil- und Vollsperrungen sowie Umleitungskonzepten der Gleisbau-Vorha-
bensträgerin (DB AG) zu befürchten sind, sollten weitergehende verkehrstechnische 
Betrachtungen angestellt werden. 
Seitens der Fichtner Water & Transportation GmbH wurde diesbezüglich ein Nach-
tragsangebot (NA01) vorgelegt. Dieses Angebot umfasst Untersuchungen zur Ermitt-
lung der Auswirkungen der „3.+4. Gleis Aus- und Neubaustrecke“ auf die Anschluss-
stelle Teningen. Das Angebot wurde den Gremienmitgliedern zur Verfügung gestellt. 
 
Die Ergebnisse dieser Untersuchungen können als Grundlage dienen, um sowohl ge-
genüber der Vorhabenträgerin (DB AG) als auch gegenüber den zuständigen Baulast-
trägerinnen Verbesserungen einzufordern. 
 
Finanzielle Auswirkungen: 
 
Das Nachtragsangebot NA01 von Fichtner Water & Transportation stellt sich wie folgt 
dar: 
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Angebotssumme (netto) 17.900,00 EUR 
Nebenkosten 5 %      895,00 EUR 
Zwischensumme 18.795,00 EUR 
zuzügl. MwSt. 19 %   3.571,05 EUR 
Summe (brutto) 22.366,05 EUR 
 
Ggf. zuzüglich angeforderte „Besondere Leistungen“ auf Stundennachweis. 
Die Finanzierung kann im Deckungskreis Hoch-/Tiefbauunterhalt erfolgen. 
 
In der ausführlichen Beratung beantragte Gemeinderat Fischer, in diese Verkehrsun-
tersuchung auch die gegenüber liegende Autobahn-Auffahrt (West) einzubeziehen, 
da sich auch von Nimburg kommend ein erheblicher Rückstau bilden würde. 
 
Nach ausführlicher Erläuterung hat der Gemeinderat auf Vorschlag des Techni-
schen Ausschusses und ergänzt durch den Antrag von Gemeinderat Fischer 
mit dem 
 

Abstimmungsergebnis 
Ja Nein Enthaltungen 

22 0 0 

 
Folgendes beschlossen: 
 
Die Fichtner Water & Transportation GmbH wird zur Auftragssumme von 
22.366,05 EUR (brutto) mit der Durchführung von Verkehrsuntersuchungen be-
auftragt. Die Finanzierung erfolgt im Deckungskreis Hoch-/Tiefbauunterhalt. 
 
 
 

10. 
Festsetzung der Verkaufspreise für Baugrundstücke in den Baugebieten "Ge-
reut" (Ortsteil Teningen) und "Ziegelbreite III" (Ortsteil Bottingen) 
Vorlage: 766/2025 
 
Insgesamt stehen im Kalenderjahr 2026 nach Fertigstellung der Erschließungsarbei-
ten im Ortsteil Teningen drei Reihenhaus-Grundstücke und ein Einfamilienhaus-
Grundstück sowie im Ortsteil Bottingen zwei Reihenhaus-Grundstücke und ein Einfa-
milienhaus-Grundstück zur Veräußerung. 
 
Die Nachfrage nach diesen Baugrundstücken ist sehr hoch, weshalb die Grundstücke 
rechtzeitig vor Fertigstellung der Erschließungsarbeiten unter Berücksichtigung der 
Bauplatzvergabekriterien ausgeschrieben werden sollten. 
 
Aufgrund der geographischen Lage sowie dem Anschluss an den Öffentlichen Perso-
nennahverkehr (ÖPNV) und die Entfernung von Nahversorgern schlägt die Gemein-
deverwaltung eine Abstufung der Verkaufspreise zwischen den Baugrundstücken im 
Ortsteil Teningen zu denen im Ortsteil Bottingen vor. Dies spiegelt auch der jüngst 
abgerufenen Bodenrichtwert wider, der für den Bereich „Gereut“ einen Preis von 420 
EUR/m² und den Bereich „Ziegelbreite III“ einen Preis von 370 EUR/m² benennt. 
 
In umliegenden Gemeinden wurden vor wenigen Monaten Preise zwischen 575 
EUR/m² bis 610 EUR/m² für kommunale Wohnbaugrundstücke bezahlt. 
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Finanzielle Auswirkungen: 
 
Einzahlungen aus Bauplatzverkäufen in Höhe von 1.306.680 Euro. 
 

Gereut 

Flurstück 4975 4976 4977 4965 

Größe in m² 351 181 186 440 

Verkaufspreis 
580 €/m² 

203.580 € 104.980 € 107.880 € 255.200 € 

Gesamt 671.640 € 

 

Ziegelbreite III 

Bauplatz 8_1 8 7 

Größe in m² 326 321 529 

Verkaufspreis 
540 €/m² 

176.040 € 173.340 € 285.660 € 

Gesamt 635.040 € 

 
Auszahlungen für die Erschließungskosten in Höhe von ca. 536.820 Euro. 
 
Nach ausführlicher Erläuterung hat der Gemeinderat auf Vorschlag des Verwal-
tungsausschusses mit dem 
 

Abstimmungsergebnis 
Ja Nein Enthaltungen 

15 0 2 

 
Folgendes beschlossen: 
 
Der Verkaufspreis von Baugrundstücken für Einfamilien-, Doppel- und Reihen-
häuser im Baugebiet „Gereut“ (Ortsteil Teningen) wird auf 580 EUR/m² ein-
schließlich Erschließungskosten und im Baugebiet „Ziegelbreite III“ (Ortsteil 
Bottingen) auf 540 EUR/m² einschließlich Erschließungskosten festgesetzt. 
 
Die Vergabe erfolgt nach der „Richtlinie zur Vergabe von Wohnbaugrundstü-
cken bis zu drei Wohneinheiten im Gemeindegebiet Teningen“. 
 
Die Gemeinderäte Fischer, Gasser, Dr. Kölblin, Mick und Nahr haben bei der Bera-
tung und Beschlussfassung zu diesem Tagesordnungspunkt wegen Befangenheit 
nicht mitgewirkt und sich entsprechend den Bestimmungen der GemO in den Zuhö-
rerraum begeben. 
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11. 
Erlass der Richtlinie zur Vergabe von Wohnbaugrundstücken mit bis zu drei 
Wohneinheiten je Flurstück im Gemeindegebiet Teningen 
Vorlage: 762/2025 
 
Da das derzeitige Angebot an Bauplätzen die Nachfrage bei Weitem nicht decken 
kann, stellt die Gemeinde Teningen Richtlinien für die Vergabe von Wohnbaugrund-
stücken mit bis zu drei Wohneinheiten je Flurstück im Gemeindegebiet Teningen auf. 
Diese Richtlinie soll eine rechtssichere und transparente Vorgehensweise gewähr-
leisten. 
 
Die bisherige Vergabe der Bauplätze erfolgte entsprechend den im Jahr 2007 be-
schlossenen Richtlinien. 
 
Mit den neuen Vergabekriterien werden weiterhin die Bedürftigkeit nach sozialen Kri-
terien als auch der Ortsbezug und ehrenamtliches Engagement entsprechend ge-
wichtet. Die Bezugnahme zum Einkommen der Bewerber wird nicht berücksichtigt, da 
keine Veräußerung zu subventionierten Preisen erfolgt. Die neuen Vorgaben des Eu-
roparechts sind berücksichtigt. 
 
Aufgrund dieser Gewichtung ergibt sich eine Bewerberrangliste. Diese Bewerber-
rangliste wird dem Gemeinderat zur Beschlussfassung vor entsprechender Zuteilung 
der Baugrundstücke vorgelegt. 
 
In der ausführlichen Beratung beantragte Gemeinderat Wieske, für die ehrenamtliche 
Tätigkeit als Funktionsträger oder Übungsleiter den vorgesehenen zeitlichen Min-
destaufwand von acht Stunden/Woche auf vier Stunden/Woche zu reduzieren. 
 
Nach ausführlicher Erläuterung hat der Gemeinderat auf Vorschlag des Verwal-
tungsausschusses und auf Antrag von Gemeinderat Wieske mit dem 
 

Abstimmungsergebnis 
Ja Nein Enthaltungen 

22 0 0 

 
folgender Richtlinie zur Vergabe von Wohnbaugrundstücken mit bis zu drei 
Wohneinheiten je Flurstück im Gemeindegebiet Teningen zugestimmt: 
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12. 
Neubau eines Kunstrasenplatzes des TV Köndringen; 
Grundsatzbeschluss und Einreichung des Förderantrags 
Vorlage: 772/2025 
 
Dieser Tagesordnungspunkt wurde vom Bürgermeister vor Eintritt in die Tagesord-
nung abgesetzt. 
 
 
 

13. 
Generalsanierung der Lechhalle (Ortsteil Teningen); 
Grundsatzbeschluss und Einreichung des Förderantrags 
Vorlage: 773/2025 
 
Dieser Tagesordnungspunkt wurde vom Bürgermeister vor Eintritt in die Tagesord-
nung abgesetzt. 
 
 
 

14. 
Erlass der Eigenbetriebssatzung für den Eigenbetrieb "Abwasserbeseitigung" 
Vorlage: 763/2025 
 
Der Gemeinderat hat in seiner öffentlichen Sitzung am 19. November 2024 beschlos-
sen, zum 1. Januar 2026 einen Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung zu gründen (she. 
Drucksache 538/2024). Hierzu ist eine Betriebssatzung zu erlassen. 
 
Nach ausführlicher Erläuterung hat der Gemeinderat auf Vorschlag des Verwal-
tungsausschusses mit dem 
 

Abstimmungsergebnis 
Ja Nein Enthaltungen 

20 0 0 

 
die Betriebssatzung für den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung wie folgt be-
schlossen: 
 
 
 
Gemeinde Teningen Landkreis Emmendingen 
 
 

Betriebssatzung 
für den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung 

 
 
Aufgrund von § 4 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) und § 3 Ab-
satz 2 des Eigenbetriebsgesetzes (EigBG) hat der Gemeinderat der Gemeinde Tenin-
gen am 9. Dezember 2025 folgende Betriebssatzung beschlossen: 
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§ 1 
Gegenstand und Name des Eigenbetriebs 

 
(1) Die Abwasserbeseitigung der Gemeinde Teningen wird ab dem 1. Januar 2026 als 

Eigenbetrieb unter der Bezeichnung „Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung“ geführt. 
 
(2) Der Eigenbetrieb hat die Aufgabe, das im Gemeindegebiet Teningen anfallende 

Abwasser nach Maßgabe der Abwassersatzung den Grundstückseigentümern ab-
zunehmen, zu sammeln und den Abwasserzweckverbänden „Untere Elz“ und 
„Breisgauer Bucht“ zuzuleiten. 

 
(3) Der Eigenbetrieb betreibt alle diesen Betriebszweck fördernden oder ihn wirtschaft-

lich berührenden Geschäfte. 
 
(4) Der Eigenbetrieb erzielt keine Gewinne. 
 

§ 2 
Organe des Eigenbetriebes 

 
Die Organe des Eigenbetriebs sind 
 
- der Gemeinderat und 
- der Bürgermeister 
 

§ 3 
Aufgaben des Gemeinderates 

 
Der Gemeinderat beschließt über alle Angelegenheiten, die ihm durch die Gemeinde-
ordnung oder das Eigenbetriebsgesetz vorbehalten sind. Er entscheidet im Rahmen 
seiner Zuständigkeitsbereiche unter Beachtung des § 8 des Eigenbetriebsgesetzes. 
 

§ 4 
Aufgaben des Bürgermeisters 

 
Für den Eigenbetrieb wird keine Betriebsleitung bestellt. 
 
Die nach dem Eigenbetriebsgesetz der Betriebsleitung obliegenden Aufgaben werden 
vom Bürgermeister wahrgenommen. 
 
Ihm obliegen damit insbesondere die laufende Betriebsführung und die Entscheidung 
in allen Angelegenheiten des Betriebs, soweit nicht der Gemeinderat zuständig ist. 
 
Dazu gehören die Bewirtschaftung der im Erfolgsplan veranschlagten Aufwendungen 
und Erträge sowie alle sonstigen Maßnahmen, die zur Aufrechterhaltung und Wirt-
schaftlichkeit des Betriebs notwendig sind, insbesondere der Einsatz des Personals, 
die Anordnung von Instandsetzungen und die Beschaffung von Vorräten im Rahmen 
einer wirtschaftlichen Lagerhaltung. 
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§ 5 
Wirtschaftsführung, Rechnungswesen und Stammkapital 

 
(1) Die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen des Eigenbetriebs erfolgt nach 

den Vorschriften des Eigenbetriebsgesetzes (EigBG) und der Eigenbetriebsver-
ordnung-HGB (EigBVO-HGB) auf der Grundlage der Vor-schriften des Handelsge-
setzbuchs. 

 
(2) Das Stammkapital des Eigenbetriebs wird auf 500.000 Euro festgesetzt. 
 

§ 6 
Inkrafttreten 

 
Diese Betriebssatzung tritt am 1. Januar 2026 in Kraft. 
 
 
Teningen, den 
 
Berthold Schuler 
Bürgermeister 
 
 
Hinweis: 
Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeord-
nung für Baden-Württemberg (GemO) oder aufgrund der GemO beim Zustandekom-
men dieser Satzung wird nach § 4 Abs. 4 GemO unbeachtlich, wenn sie nicht schriftlich 
oder elektronisch innerhalb eines Jahres seit der Bekanntmachung dieser Satzung ge-
genüber der Gemeinde geltend gemacht worden ist; der Sachverhalt, der die Verlet-
zung begründen soll, ist zu bezeichnen. Dies gilt nicht, wenn die Vorschriften über die 
Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung oder die Bekanntmachung der Satzung 
verletzt worden sind. 
 
 
 
Die Gemeinderäte B. Engler und Heß waren bei der Beschlussfassung zu diesem Ta-
gesordnungspunkt nicht anwesend. 
 
 
 

15. 
Unvermutete Kassenprüfung bei der Gemeindekasse Teningen 
Vorlage: 771/2025 
 
In der Zeit vom 6. bis 13. November 2025 wurde eine unvermutete Kassenprüfung 
bei der Gemeindekasse, allen Zahlstellen und den eingebuchten Handvorschüssen 
durchgeführt. 
 
Es ergaben sich keine Feststellungen. 
 
Der Gemeinderat nahm hiervon Kenntnis. 
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16. 
Annahme von Spenden 
Vorlage: 768/2025 
 
Folgende Spende wurde von der Gemeindekasse unter Vorbehalt eingenommen: 
 

Empfänger Zweck lt. Spendenverz. 
Tag der 

Zuwendung 
Betrag 
in EUR 

Johann-Peter-Hebel- 
Grundschule Teningen 

Förderung der Erziehung, Volks- und Berufs-
bildung einschließlich der Studentenhilfe 

13.11.2025 2.290,00 
 

 
Der Gemeinderat hat mit dem 
 

Abstimmungsergebnis 
Ja Nein Enthaltungen 

22 0 0 

 
Folgendes beschlossen: 
 
Die genannte, unter Vorbehalt eingenommene Spende wird angenommen. 
 
 
 

17. 
Fragen und Anregungen der anwesenden Zuhörenden 
 
Es erfolgten keine Wortmeldungen. 
 
 
 

18. 
Anfragen und Bekanntgaben 
 
Über Folgendes wurde informiert: 

a) Baumfällarbeiten im Bereich des „Werk A“ 
b) Arbeiten zum Aufbringen der Deckschicht im Gewerbezentrum mit abschnittswei-

ser Vollsperrung von Straßenbereichen: 
 Fritz-Schieler-/Hans-Theisen-Straße (Teilbereich von L 114 kommend): 

23. bis 26. Januar 2026 
 Hans-Theisen-Straße (Einfahrtsbereich von Tscheulinstraße kommend): 

26. bis 28. Januar 2026 
 Fritz-Schieler-/Hans-Theisen-Straße (Rest): 

30. Januar bis 2. Februar 2026 
 

 
 
Ende der Sitzung: 19:31 Uhr 
 
 
Der Gemeinderat:             Der Bürgermeister: 

Der Schriftführer: 
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